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Wir danken Ihnen.
Seit über 145 Jahren sind wir die Bank der Zürcherinnen und
Zürcher. Darauf sind wir stolz.

Einmal pro Jahr überweisen wir einen Teil unseres Gewinns an
den Kanton Zürich und seine Gemeinden.

In diesem Jahr beträgt die Gesamtsumme 326 Millionen Franken.

Der Kanton erhält 226 Millionen Franken, den Gemeinden kommen
100 Millionen Franken zugute. Dies entspricht 223 Franken pro
Einwohnerin und Einwohner des Kantons Zürich.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Lesen Sie mehr auf www.zkb.ch/gewinnausschuettung

ANZEIGE

Wortkontrolle

Spektakel, laszives

Darbietung ( Performance) der
frivolen Art, bestehend aus Vor-
spiel ( Vorglühen) und Hauptakt
( Höhepunkt). Kann in gewissen
Fällen ein Nachspiel ( Aufarbei-
tung) haben. Etwa, wenn es sich
beim Darsteller ( Performer) um
den Genfer Oberstaatsanwalt
( Würdenträger) handelt, der
am Mitarbeiterfest ( Gruppen-
dynamik) in einem einschlägigen
Lokal ( Etablissement) mit einer
Kollegin ein S. auf das Parkett

legt. Solcherlei Tun ist selbst für
das lockere Gemüt des Welschen
( laissez faire) derart jenseits
der Grenze ( Rotlicht) des guten
Geschmacks, dass sich die Justiz-
Aufsichtsbehörde ( Wächter-
rat) des Vorfalls annehmen
muss. Hierin zeigt sich der
grosse Unterschied zwischen
der Stadt Calvins ( Reforma-
tion) und dem zwinglianischen
Bern mit seinem frivolen Stadt-
präsidenten ( Deformation).

Die PädagogischeHochschule
Nordwestschweiz testet ab
2017, wie belastbar und
flexibel ihre Studenten sind.
Siewill damit die Zahl der
Berufsaussteiger senken.
RenéDonzé

Längst nicht alle, die sich an einer
Pädagogischen Hochschule ein
schreiben, werden später auch
Lehrer. Bereits während der Aus
bildung geben rund 15 Prozent
der PH-Studenten auf. Nicht we
nige scheitern später an der Reali
tät des Alltags. Im ersten Berufs
jahr hört jeder sechste Lehrer auf,
nach fünf Jahren arbeitet die
Hälfte nichtmehr im Beruf.

«Lehrpersonen, die sich im
Beruf nicht bewähren oder aus
dem Beruf aussteigen, sind letzt
lich für alle eine Belastung», sagt
Alexander Hofmann, Vizedirek
tor der PädagogischenHochschu
le der FachhochschuleNordwest
schweiz (PH FHNW). Seine Schu
le ist nach der PH Zürich die
zweitgrösste Ausbildungsstätte
für Lehrer in der Deutschschweiz:
Jedes Jahr melden sich dort rund
tausend Frauen und Männer für
ein Studium an.

Fiktives Elterngespräch
Diese Studierenden will die PH
FHNW künftig genauer unter die
Lupe nehmen. Ab 2017 müssen
alle Neuen einAssessment durch
laufen. Es soll entweder vor Stu
dienbeginn oder aber während
des ersten Semesters stattfinden.
«Das Bestehen bildet die Voraus
setzung für den Eintritt in die
Praktika als Bestandteil des Stu
diums», sagt Hofmann.

Die Idee dahinter: Je genauer
die Eignungsabklärung zuBeginn
des Studiums, desto tiefer später
die Ausfallquote. «Assessments
erlauben gute Prognosen zur be
ruflichen Eignung», sagt Hof

Stresstest fürkünftigeLehrer

mann. «Sie sind für die Studieren
den transparent und ermöglichen
ihnen im individuellen Auswer
tungsgespräch eine Standort
bestimmung.» So erhielten sie
Anhaltspunkte, ob sie sich richtig
entschieden hätten.

In der Privatwirtschaft und in
der öffentlichen Verwaltungwer
den solche Assessments mit Be
werbern durchgeführt, um deren
fachliche und persönliche Quali
täten zu testen, etwa die Stress
resistenz. Bei den angehenden
PH-Studierenden geht es um so
ziale Eigenschaftenwie Problem
lösefähigkeit, Zielorientierung,
Flexibilität, Lernbereitschaft und
Reflexionsfähigkeit.

Getestet werden die Kandida
ten der PH FHNWwährend eines
Tages in Gruppen zu acht Perso
nen, beobachtet vonExperten der
Hochschule sowie auswärtigen
Spezialisten. Unter anderem

müssen die Anwärter ein Eltern
gespräch als Rollenspiel inszenie
ren. «Das Ziel ist, einschätzen zu
können, ob Personenmerkmale,
Kompetenzen undBerufsmotiva
tion einer Person zu denAnforde
rungen des Lehrberufs passen»,
erklärt Hofmann.

Mit diesem Vorgehen betritt
die PH FHNW Neuland. Ein
Assessment für alle Studierenden
kennt noch keine PH, solche Tests
werden bis jetzt nur mit Quer
einsteigern durchgeführt. Sie
seien dort auf gute Akzeptanz
gestossen, sagt Hofmann.

Standard an allen PH ist hinge
gen eine Berufseignungsabklä
rung der angehenden Lehrer im
ersten Studienjahr. Diese wird in
der Regel im Rahmen des Prak
tikums durch den Mentor vor
genommen, so auch bei der PH
Zürich: «Bei Zweifeln an der
Eignung wird der Student einer
erweiterten Eignungsabklärung

unterzogen», sagt Fabian Camen
zind, Ressortleiter Aufnahme
verfahren. Dies geschehe bei
etwa fünf Prozent aller Studieren
den. «Abgewiesen werden am
Ende nur ganz wenige», sagt er.
Assessments seien in Zürich kei
ne geplant, doch werde man sich
bei der PH FHNW informieren.

Kritik der PH Luzern
Der Rektor der Pädagogischen
Hochschule Luzern, HansRudolf
Schärer, hält wenig von solchen
Tests. «Ein Assessment ist eine
Momentaufnahme», sagt er. «Die
Studierenden sind noch sehr jung
und können sich im Verlaufe der
Ausbildung noch entwickeln.»
Man dürfe ihnen also nicht die
Berufseignung absprechen, noch
bevor sie in die Ausbildung einge
stiegen seien. Schärer hat auch
Vorbehalte gegenüber der Aussa
gekraft solcher Tests: «Der Lehr
beruf ist wesentlich ein Bezie

PädagogischeHochschulewill ihreStudenteneinemAssessmentunterziehen
hungsberuf. Es ist fraglich, ob
sich die dafür zentrale Fähigkeit
zur Gestaltung von Beziehungen
in einem Assessment prüfen
lässt», sagt er. Er glaubt nicht,
dass dazu verlässliche Aussagen
möglich sind.

Dass sich die pädagogischen
Hochschulen auf eine gemein
same Praxis einigen, scheint we
nig wahrscheinlich. Beim Hoch
schulverband Swissuniversities
hat sich die Pädagogische Kam
mer nicht auf eine einheitliche
Position festgelegt, wie Ge
schäftsführerin Sonja Rosenberg
sagt. «Sicher wichtig ist die frühe
Abklärung der Ausbildungseig
nung», sagt sie. Diese werde an
allen PH intensiv während des
ersten Ausbildungsjahres vorge
nommen. Ob Assessments geeig
net sind, spätere Ausfälle zu ver
meiden, will sie nicht beurteilen:
«Wir kennen in Bezug auf diese
Frage keine erhärteten Studien.»
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Zu Beginn des Studiums soll es für Lehrer gleich Tests geben.

Das Strafverfahren gegen den
Zürcher Staatsanwalt Jürg Vollen
weider wegen des Verdachts auf
Amtsgeheimnisverletzung wird
definitiv eingestellt. Das steht
fest, nachdemdas Bundesgericht
auf eine Beschwerde imFall nicht
eingetreten ist. Die Beschwerde
hatte die Sterbehilfeorganisation
Dignitas eingereicht, deren einzi
ges Vorstandsmitglied Ludwig
Minelli ist.

Der Fall geht zurück auf eine
Anzeige der Organisation gegen
Vollenweider im Mai 2013. Sie
warf dem Staatsanwalt Amtsge
heimnisverletzung vor, weil er
der «NZZ am Sonntag» bestätigt
hatte, dass im Zusammenhang

Bundesgerichtweist
BeschwerdevonDignitas ab

mit einer Freitodbegleitung bei
Dignitas ein Strafverfahren eröff
net wordenwar.

Das deswegen eingeleitete Ver
fahren gegenVollenweider stellte
der zuständige ausserordentliche
Staatsanwalt des Kantons Basel
Stadt imMärz 2015 allerdings ein.
Worüber Vollenweider Auskunft
gegeben habe, sei gar keine «ge
heime Tatsache» gewesen, heisst
es in seiner Verfügung. Eine Be
schwerde von Dignitas gegen die
Einstellung wies zuerst das Zür
cher Obergericht und nun auch
das Bundesgericht ab. Vollenwei
derwar Leiter des Zürcher Staats
anwaltschaft See/Oberland. Er
ging Ende 2015 in Pension. (luh.)
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